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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/66/L.19 und Add.1)] 

66/18.  Jerusalem 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 181 (II) vom 29. November 1947, insbesondere de-
ren die Stadt Jerusalem betreffende Bestimmungen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 36/120 E vom 10. Dezember 1981 und alle 
ihre späteren einschlägigen Resolutionen, namentlich Resolution 56/31 vom 3. Dezember 
2001, in denen sie unter anderem feststellte, dass alle Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaß-
nahmen und -handlungen der Besatzungsmacht Israel, die den Charakter und Status der Hei-
ligen Stadt Jerusalem geändert haben beziehungsweise ändern sollen, insbesondere das so-
genannte „Grundgesetz“ über Jerusalem und die Erklärung Jerusalems zur Hauptstadt Isra-
els, null und nichtig sind und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen, 

 ferner unter Hinweis auf die für Jerusalem relevanten Resolutionen des Sicherheits-
rats, namentlich Resolution 478 (1980) vom 20. August 1980, in der der Rat unter anderem 
beschloss, das „Grundgesetz“ über Jerusalem nicht anzuerkennen, 

 unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 
über die Rechtsfolgen des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet1 
sowie unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 vom 20. Juli 2004, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über jede von irgendeiner staatlichen oder 
nichtstaatlichen Stelle ergriffene Maßnahme, die gegen die genannten Resolutionen ver-
stößt, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis insbesondere darüber, dass die Be-
satzungsmacht Israel die illegalen Siedlungstätigkeiten, namentlich den sogenannten E1-
Plan, und den Mauerbau in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung fortsetzt und ihre Ein-
schränkungen des Zugangs zu und der Wohnsitznahme in Ost-Jerusalem aufrechterhält, und 
über die weitere Isolierung der Stadt von dem übrigen besetzten palästinensischen Gebiet, 
was alles nachteilige Auswirkungen auf das Leben der Palästinenser hat und eine Vereinba-
rung über den endgültigen Status Jerusalems präjudizieren könnte, 

_______________ 
1 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occu-
pied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136. 
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 ferner mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis darüber, dass Israel weiter palästi-
nensische Wohnhäuser zerstört, Wohnsitzrechte entzieht und eine hohe Zahl palästinensi-
scher Familien aus Stadtvierteln in Ost-Jerusalem vertreibt, sowie über andere Akte der Pro-
vokation und der Aufwiegelung in der Stadt, namentlich durch israelische Siedler, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die israelischen Ausgrabungen, die in der Alt-
stadt Jerusalems durchgeführt werden, auch an religiösen Stätten und in deren Umgebung, 

 erneut erklärend, dass die internationale Gemeinschaft durch die Vereinten Nationen 
ein legitimes Interesse an der Frage der Stadt Jerusalem und dem Schutz der einzigartigen 
spirituellen, religiösen und kulturellen Dimension der Stadt hat, wie aus den entsprechenden 
Resolutionen der Vereinten Nationen über diese Frage hervorgeht, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Situation im Nahen Os-
ten2, 

 1. wiederholt ihre Feststellung, dass jede von der Besatzungsmacht Israel unter-
nommene Maßnahme, die darauf gerichtet ist, die Heilige Stadt Jerusalem ihrem Recht, ih-
rer Rechtsprechung und ihrer Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und 
nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt, und fordert Israel auf, alle derartigen rechtswid-
rigen und einseitigen Maßnahmen sofort zu beenden; 

 2. betont, dass eine umfassende, gerechte und dauerhafte Lösung der Frage der 
Stadt Jerusalem die legitimen Anliegen sowohl der palästinensischen als auch der israeli-
schen Seite berücksichtigen und auch international garantierte Bestimmungen enthalten soll, 
die die Religions- und Gewissensfreiheit ihrer Bewohner sowie den ständigen, freien und 
ungehinderten Zugang der Menschen aller Religionen und Staatsangehörigkeiten zu den 
heiligen Stätten sicherstellen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

69. Plenarsitzung 
30. November 2011 

_______________ 
2 A/66/338. 


